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Bitte um disziplinarrechtliche Prüfung – Herr Sven 

Kamin 

 

Aufforderung zur sofortigen Entfernung eine „Anzeige der Stadtspar-
kasse Wedel“ auf der Seite der Stadt Wedel: 

 

 

https://www.wedel.de/wirtschaft-branchen/newsdetail/stadtsparkasse-
nimmt-stellung-zu-anleihe-bei-der-stadt 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Im Namen des redaktionell Verantwortlichen für die Homepage der Stadt 
Wedel – Herrn Bürgermeister Gernot Kaser – dürfen wir Sie auffordern, 
die oben benannte Anzeige der Stadtsparkasse Wedel mit geschalteter 
Werbung der Stadtsparkasse unverzüglich zu entfernen. 

Die Anzeige ist irreführend und der Satz: „Neben Spenden, Sponsoring 
und Gewerbesteuer leistet die Stadtsparkasse Wedel damit einen erhebli-
chen Beitrag für den Haushalt der Stadt Wedel“, schlicht falsch. 

mailto:GK@grafkerssenbrock.com
mailto:redaktion@stadt.wedel.de
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Diese Art der Werbung für ein Kreditinstitut mit manipulativen Aussagen, hat auf der offiziellen 
Seite der Stadt Wedel nichts zu suchen. 

Bürgermeister Kaser lehnt die redaktionelle Verantwortung für diese Anzeige ausdrücklich ab. 

 

Begründung (alle Fakten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen): 

Richtig ist, daß die Stadt Wedel im Jahr 2014 unter Bürgermeister Niels Schmidt eine Additio-
nal-Tier-1-Anleihe (AT-1) in Höhe von 10 Mio Euro zugunsten der Stadtsparkasse Wedel ge-
zeichnet hat. 

Dazu aus dem Geschäftsbericht 2022 der Stadtsparkasse: 

Der Posten enthält eine nachrangige Inhaberschuldverschreibung in Form einer AT1-
Anleihe (CoCo-Bonds), die gemäß Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als Posten 
des zusätzlichen Kernkapitals angerechnet wird.  

Die Anleihe hat keinen Endfälligkeitstag. Sie kann von der Sparkasse unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 Tagen zum Ablauf von 5 Jahren seit dem 
Tag der Begebung und danach zu jedem Zinszahlungstag gekündigt und zurückgezahlt 
werden. Des Weiteren kann die Schuldverschreibung unter bestimmten aufsichtsrechtli-
chen oder steuerlichen Gründen vorzeitig gekündigt werden. Eine Kündigung bedarf der 
vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde.  

Die Sparkasse hat das Recht, die Zinszahlung nach freiem Ermessen ganz oder teil-
weise entfallen zu lassen. Entfallene Zinszahlungen werden nicht nachgezahlt.  

Die laufende Bedienung der Herabschreibungsanleihe ist infolge des Fremdkapitalcha-
rakters unter den Zinsaufwendungen auszuweisen.  Im Berichtsjahr sind Zinsen in Höhe  
von 350.000,00 EUR angefallen. 

 

Die rechtliche Begründung für die Schaffung des Instruments der AT1-Anleihe (Additional Tier 1 
Anleihe) basiert auf den Lehren aus der Finanzkrise von 2008 und der Notwendigkeit, das Ban-
kensystem widerstandsfähiger zu machen. Die Hauptziele und rechtlichen Grundlagen lassen 
sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Stärkung der Eigenkapitalbasis: AT1-Anleihen wurden im Rahmen des Basel III-Re-
gelwerks eingeführt, um die Eigenkapitalanforderungen für Banken zu erhöhen und die 
Qualität des Kapitals zu verbessern. Ziel ist es, sicherzustellen, dass Banken über aus-
reichend Eigenmittel verfügen, um Verluste zu absorbieren und ihre Geschäftstätigkeit in 
Krisenzeiten fortzusetzen. Die Einführung von AT1-Anleihen ermöglicht es Banken, zu-
sätzliches Kernkapital (Tier 1 Capital) zu halten, das im Bedarfsfall in hartes Eigenkapital 
umgewandelt werden kann (Vontobel Asset Management | Vontobel) (Vontobel Asset 
Management | Vontobel). 

2. Vermeidung von Steuerzahler-Bailouts: Eine zentrale Lehre aus der Finanzkrise war, 
dass Verluste großer Banken oft zu staatlichen Rettungsaktionen führten, die von den 
Steuerzahlern finanziert wurden. Durch die Einführung von AT1-Anleihen sollen Verluste 
in erster Linie von den Investoren getragen werden, die in diese risikoreicheren Instru-
mente investieren, anstatt von der Öffentlichkeit. Dies dient dem Schutz der Steuerzah-
ler und der Stabilisierung des Finanzsystems (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie) (MK 
Law & Tax). 

https://am.vontobel.com/de/insights/everything-you-need-to-know-about-at1s
https://am.vontobel.com/en/insights/what-are-at1-bonds-and-how-do-they-work
https://am.vontobel.com/en/insights/what-are-at1-bonds-and-how-do-they-work
https://de.wikipedia.org/wiki/Coco-Anleihe
https://www.meyer-koering.de/meldungen/coco-bonds-at1-anleihen/
https://www.meyer-koering.de/meldungen/coco-bonds-at1-anleihen/


Graf Kerssenbrock & Kollegen  3 

https://grafkerssenbrock.com 

3. Regulatorische Rahmenbedingungen: AT1-Anleihen sind Teil der Capital Require-
ments Regulation (CRR) und der Capital Requirements Directive (CRD IV) der Europäi-
schen Union, die als rechtliche Grundlage für die neuen Kapitalanforderungen dienen. 
Diese Vorschriften setzen die Basel III-Regeln in europäisches Recht um und legen fest, 
dass Banken eine bestimmte Menge an zusätzlichem Kernkapital halten müssen, zu 
dem auch AT1-Anleihen zählen (MK Law & Tax). 

4. Verlustabsorptionsmechanismen: AT1-Anleihen enthalten spezifische Klauseln, die 
im Falle einer finanziellen Schieflage der Bank aktiviert werden. Diese Klauseln erlauben 
es, die Anleihen in Eigenkapital umzuwandeln oder abzuschreiben, wenn die harte Kern-
kapitalquote (CET1) der Bank unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Dadurch soll 
sichergestellt werden, dass die Bank auch in Krisenzeiten über genügend Kapital ver-
fügt, um Verluste abzudecken (Vontobel Asset Management | Vontobel) (Vontobel Asset 
Management | Vontobel). 

Insgesamt wurden AT1-Anleihen geschaffen, um die Widerstandsfähigkeit des Bankensystems 
zu erhöhen, das Vertrauen der Märkte zu stärken und zukünftige staatliche Rettungsaktionen zu 
minimieren. Sie sind ein zentrales Element der Basel III-Reformen und der europäischen Um-
setzung durch CRR und CRD IV. 

 

Der Einsatz von AT1-Anleihen durch eine Sparkasse, obwohl sie aufgrund eines eigenen Kern-
kapitals von 12 % nicht benötigt werden, stellt in der Regel keinen Verstoß gegen das Wettbe-
werbsrecht dar. Aber: 

1. Regulatorische Zulässigkeit 

AT1-Anleihen sind ein anerkanntes Instrument zur Stärkung der Kapitalbasis von Banken und 
Sparkassen. Ihre Emission ist durch das Basel III-Regelwerk und die entsprechenden europäi-
schen Vorschriften (Capital Requirements Regulation - CRR und Capital Requirements Direc-
tive - CRD IV) geregelt. Solange die Sparkasse die regulatorischen Anforderungen und Bestim-
mungen für die Emission von AT1-Anleihen einhält, ist der Einsatz dieser Instrumente grund-
sätzlich zulässig (Vontobel Asset Management | Vontobel) (Vontobel Asset Management | Von-
tobel). 

2. Wettbewerbsrechtliche Überlegungen 

Das Wettbewerbsrecht zielt darauf ab, den fairen Wettbewerb zu fördern und Marktmissbrauch 
zu verhindern. Der Einsatz von AT1-Anleihen könnte dann problematisch sein, wenn er als 
missbräuchliches Verhalten im Sinne der Marktmacht oder als eine unfaire Wettbewerbspraktik 
angesehen würde. Dies könnte der Fall sein, wenn die Sparkasse durch die Emission von AT1-
Anleihen gezielt versucht, ihre Wettbewerber zu benachteiligen oder Marktbarrieren zu errich-
ten. Jedoch ist die bloße Nutzung eines anerkannten Finanzinstruments, selbst wenn es nicht 
zwingend erforderlich ist, normalerweise kein Grund für eine wettbewerbsrechtliche Beanstan-
dung (MK Law & Tax) (Kreditwesen). 

3. Marktdynamik und Anlegerinformation 

Ein weiteres Kriterium ist, ob die Sparkasse bei der Emission von AT1-Anleihen die Anleger kor-
rekt und vollständig über die Notwendigkeit und die Risiken informiert. Wenn die Emission der 
AT1-Anleihen ausschließlich dazu dient, die Kapitalbasis zu stärken und potenzielle künftige Ri-
siken zu mindern, ohne dass es zu Irreführung oder Täuschung der Anleger kommt, gibt es kei-
nen Verstoß gegen Wettbewerbs- oder Anlegerschutzgesetze. 

4. Prüfung durch Aufsichtsbehörden 

https://www.meyer-koering.de/meldungen/coco-bonds-at1-anleihen/
https://am.vontobel.com/de/insights/everything-you-need-to-know-about-at1s
https://am.vontobel.com/en/insights/what-are-at1-bonds-and-how-do-they-work
https://am.vontobel.com/en/insights/what-are-at1-bonds-and-how-do-they-work
https://am.vontobel.com/de/insights/everything-you-need-to-know-about-at1s
https://am.vontobel.com/en/insights/what-are-at1-bonds-and-how-do-they-work
https://am.vontobel.com/en/insights/what-are-at1-bonds-and-how-do-they-work
https://www.meyer-koering.de/meldungen/coco-bonds-at1-anleihen/
https://www.kreditwesen.de/kreditwesen/themenschwerpunkte/interview/coco-markt-alternative-fuer-banken-bleiben-id36387.html
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Die BaFin und andere Aufsichtsbehörden überwachen die Emission und den Einsatz von Kapi-
talinstrumenten wie AT1-Anleihen. Diese Behörden stellen sicher, dass solche Emissionen im 
Einklang mit den geltenden Vorschriften und im Interesse der Finanzstabilität erfolgen. Eine 
Sparkasse, die AT1-Anleihen emittiert, obwohl sie über eine hohe Kernkapitalquote verfügt, 
könnte von den Aufsichtsbehörden überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Missbräu-
che vorliegen (Institutional Money). 

 

➢ Fakt ist, daß die Stadtsparkasse Wedel zu keinem Zeitpunkt zur Rettung ihres Instituts 
eine AT1-Anleihe benötigt hätte. 

➢ Fakt ist, daß die Stadtsparkasse Wedel ihr normales Kreditgeschäft mit der Erhöhung  
ihres Kernkapitals nur ausweiten wollte, und die Stadt Wedel so in ein Hochrisiko-Ge-
schäft getrieben hat – denn als solche sind AT 1-Anleihen eingestuft. 

➢ Fakt ist, daß die Stadtsparkasse Wedel zulasten des Haushaltes der Stadt Wedel jeder-
zeit einseitig Zinszahlungen für die 10 Mio Euro-Anleihe aussetzen kann – die Stadt We-
del aber Zinsen und Tilgung jährlich zu zahlen hat. So passiert in 2022, 2023 und 2024 
ist noch offen?! 

➢ Fakt ist, daß Bürgermeister Kaser genau diese Praxis als Aufsichtsratsvorsitzender der 
Stadtsparkasse nach seinem Amtsantritt hinterfragt hat. 

➢ Fakt ist, daß ausgesetzte Zinszahlungen an die Stadt Wedel nicht nachgeholt werden 
müssen und auch nicht kumulativ wirken. 

➢ Fakt ist, daß damit der Haushalt der Stadt Wedel nicht verläßlich geplant werden kann, 
weil man für die Stadtsparkasse ein hohes finanzielles Risiko eingegangen ist, das aus-
schließlich im freien Ermessen der Stadtsparkasse liegt. Weder Rat noch Bürgermeister 
können Zinszahlungen der Stadtsparkasse einfordern. 

➢ Fakt ist, daß AT1-Anleihen hoch riskante Instrumente sind, die im Falle finanzieller 
Schwierigkeiten der Bank zu einem Totalverlust für die Investoren führen können. An 
dieser Stelle sei einmal an die Geschichte der HSH-Nordbank erinnert. 

 

Wenn die Stadtsparkasse Wedel in einer „Anzeige“ auf der Seite der Stadt Wedel behauptet, 
die Stadt Wedel würde jährliche Zinszahlungen erhalten, dann ist dies falsch und eine Täu-
schung, auch wenn einen Absatz weiter erklärt wird, daß Zinszahlungen im freien Ermessen 
des Vorstandes der Stadtsparkasse liegen. Sie werden nicht jährlich bezahlt! 

Durch die Aussetzung der Zinszahlungen hat die Stadtsparkasse ohne Not – denn der Ge-
schäftsbericht weist eine hohe Eigenkapitalquote und ein sich ausweitendes Kreditgeschäft aus 
– der Stadt Wedel aktiv Einnahmen in den Jahren 2022 und 2023 entzogen. 

Der Vorstandsvorsitzende berichtet in der „Anzeige“ der Stadtsparkasse auch nur, daß die Zins-
zahlungen in 2024 wieder aufgenommen werden sollen. 

Die Stadt Wedel erhält 2023 kein Geld für ihre gezeichnete Risikoanleihe von 10 Mio Euro und 
zahlt Zinsen + Tilgung, gleichzeitig berät man eine umfassende Haushaltskonsolidierung: 

https://www.institutional-money.com/news/maerkte/headline/kolak-zu-at1-bonds-keine-arbitrage-auf-die-solidargemeinschaft-230237
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Die Stadtsparkasse Wedel leistet keinen Beitrag für den Haushalt der Stadt Wedel, die 
Stadtsparkasse Wedel ist eine erhebliches Haushaltsrisiko für die Stadt Wedel, weil nach 
freiem Ermessen Zinsen gezahlt werden oder nicht. 
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Als Aufsichtsratsvorsitzender – wenn auch zurzeit ruhend – wird Bürgermeister Kaser zur Klä-
rung der ordnungsgemäßen Anwendung des AT 1-Instrumentariums durch die Stadtsparkasse 
Wedel die Finanzaufsicht (BaFin) anrufen. Dies ist ein notwendiger Schritt im Sinne der Finanz-
sicherheit der Stadt und auch der persönlichen Entlastung. 

Wie heißt es in der Anzeige der Stadtsparkasse: „Mit diesem zusätzlichen Kapital konnte die 
Sparkasse das Kreditgeschäft kräftig ausbauen und so die Investitionstätigkeit der heimischen 
Wirtschaft unterstützen.“ Genau dafür wurde das AT 1 Instrumentarium nicht geschaffen, genau 
dafür hat sich die Stadt Wedel zulasten ihrer Bürger nicht verschulden dürfen. 

 

Für den redaktionell Verantwortlichen – Bürgermeister Gernot Kaser 

 

 

Rechtsanwalt Dr. Graf Kerssenbrock 

 
 
 


